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Aufwandsentschädigung für Preisrichter, Sachverständige und Vorprüfer 

 
Die Aufwandsentschädigung für Preisrichter, Sachverständige und Vorprüfer basiert auf den Emp-
fehlungen der Architektenkammern Bayern und Baden-Württemberg. 
 

Die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) empfiehlt den Auslobern von Planungswett-

bewerben, den Preisrichtern, Sachverständigen und Vorprüfern für ihre Mitwirkung an der Vorbereitung 

(ggf.), an den Vorbesprechungen, Kolloquien und Preisgerichtssitzungen, an Verhandlungsverfahren und 

an der Nachbereitung (ggf.) die nachstehenden Aufwandsentschädigungen zu gewähren. 

 

Es handelt sich um Sätze pro Sitzungstag. Als Zeitaufwand angerechnet werden die Sitzungszeiten. 

Fahrtzeiten können darüber hinaus in freier Vereinbarung vergütet werden. Persönliche Vorberei-

tungszeiten sind in den Sätzen bereits berücksichtigt. Die Umsatz-/ Mehrwertsteuer ist in den Beträgen 

nicht enthalten. 

 

Preisrichter 

… mit der beruflichen Qualifikation der Teilnehmer – „Fachpreisrichter“ 

 

Zeitaufwand  bis 4 Stunden   600 Euro  

 

   bis 6 Stunden    800 Euro  

 

   bis 8 Stunden           1.000 Euro 

 

   über 8 Stunden           1.200 Euro  

 

Die stellvertretenden Preisrichter, die zur Gewährleistung eines für alle gleichen Informationsstandes 

an den Vorbesprechungen, Kolloquien und Preisgerichtssitzungen teilnehmen, erhalten die gleiche 

Entschädigung. 

 

Vorsitzende von Preisgerichten erhalten einen Zuschlag von 30% auf die anzuwendenden Sätze.  

 

Sachverständige erhalten die gleichen Aufwandsentschädigungen wie die Fachpreisrichter. 

 

Vorprüfer werden – soweit sie nicht als Berater aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Auslober 

heraus an der Beurteilung beteiligt werden – auf der Basis ihres Angebots für die Vorprüfung oder im 

Zusammenhang mit ihrem Auftrag für die Wettbewerbsbetreuung vergütet. 

 

Reisekosten, Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Nebenkosten Erstattung auf Nachweis  

 

Fahrtkosten:                               -> Flug (Economy-Klasse) 
                                                     -> Bahn 
                                                     -> ÖPNV, Taxi 
                                                     -> KfZ (0,30 € / km Benutzung eigener PKW) 
 
Übernachtungskosten:              -> für Übernachtung/en inkl. Frühstück 
 

Nebenkosten:                              ->Parken, Gepäckbeförderung und Ähnliches 
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